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 Veröffentlicht am 28.06.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur Schätzung von Umsätzen und Gewinnen eines Facharztes in einem Kurort, der die Honorarnoten

nur für das letzte Jahr aufbewahrt - nach einer während der Prüfung erfolgten Vernichtung der

Einnahmenaufschreibungen - durch Vergleich mit Eintragungen in die Kurgästeliste.
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